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Jagdgesetz: Umweltorganisationen haben nur in bestimmten 

Fällen die Möglichkeit, Beschwerden gegen behördliche 

Entscheidungen zu erheben  
 

 

Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Braunau wurde entsprechend 

den Bestimmungen des Oö. Jagdgesetzes für das Jagdjahr 2022/2023 für 

bestimmte Jagdgebiete auf Antrag ein Abschussplan für Rotwild festgesetzt.  

Gegen diesen Bescheid erhob ein Tierschutzverein eine umfassende 

Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und verwies darin - neben 

inhaltlichem Vorbringen - auch auf seinen Status als Umweltorganisation. 

 

Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der vorgelegten 

Verfahrensunterlagen zum Ergebnis, dass die Beschwerde wegen fehlender 

Beschwerdelegitimation zurückzuweisen war. 

 

Nach den Bestimmungen des Jagdgesetzes haben sogenannte „berechtigte 

Umweltorganisationen“ unter Umständen das Recht, bei Verletzungen 

bestimmter Vorschriften des Jagdgesetzes, Beschwerde gegen behördliche 

Entscheidungen an das Landesverwaltungsgericht zu erheben; insbesondere im 

Zusammenhang mit der Ausnahme von Schonzeiten oder der Anordnung von 

Zwangsabschüssen. Der beschwerdeführende Verein war grundsätzlich als eine 

berechtigte Umweltorganisation zu qualifizieren. 

Mit dem verfahrensgegenständlichen Bescheid wurde jedoch ein  

Abschussplan (für Rotwild) festgesetzt. Hinsichtlich solcher Bescheide steht einer 

berechtigten Umweltorganisation kein Beschwerderecht zu, weshalb die 

Beschwerde folglich als unzulässig zurückzuweisen und auf das weitere 

Vorbringen nicht mehr weiter einzugehen war. 
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Der genaue Wortlaut der Entscheidung kann im Internet unter der Geschäftszahl 

(LVwG-552477) abgerufen werden. 

Mag. Markus Kitzberger 

Vizepräsident 

 

Rückfragenhinweis: 

Medienstelle 

Mag. Stefan Herdega 

+43 664 60072 – 89933 

medienstelle@lvwg-ooe.gv.at  

 

Hinweise: 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des 

Ausdrucks finden Sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/DasGericht_Amtssignatur. Informationen zum Datenschutz 

finden sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/Service_Datenschutzmitteilung. 
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